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Persönliches Eigentum des Wehrmannes

7. Brillen- und [//irense/inden

Für die gemäss VR Ziffer 569 und Ziffer 22 der Administrativen Weisungen Nr. 1 des Ober-
kriegskommissariates vom 1. Januar 1958 dem Oberkriegskommissariat einzureichenden Schaden-
ersatzgesuche ist nebst dem ausführlichen Rapport Uber den Hergang des verursachten Schadens
der Kaufnachweis (Preis, Anschaffungsjahr) für die defekte Brille bzw. Uhr beizubringen, sofern
der Schadenersatz Fr. 30.— übersteigt.

Bern, den 31. Dezember 1960. Oierkn'egsfcommissan'at,
Der Oberkriegskommissär:

Oberstbrigadier /u/Hund

Vorschriften über das Rechnungswesen der Schweizerischen Armee für 1961

Im Jahre 1961 haben die nachstehenden Vorschriften und Weisungen Gültigkeit:

— Verwaltungsreglement für die Schweizerische Armee (VR 58)

— Anhang zum Verwaltungsreglement (Anhang VR 58)

— Administrative Weisungen Nr. 1, gültig ab 1. Januar 1958

—• Nachtrag Nr. 1 und Administrative Weisungen Nr. 2, gültig ab I.Januar 1959

— Nachtrag Nr. 2 und Administrative Weisungen Nr. 3, gültig ab 1. Januar 1960

— Nachtrag Nr. 3 und Administrative Weisungen Nr. 4, gültig ab 1. Januar 1961

—• Preisliste OKK, gültig ab 1. Januar 1961

— Richtpreise, gültig für die Selbstsorge ausserhalb der Waffenplätze (werden durch das OKK
periodisch veröffentlicht)

—• Verzeichnis der Waffenplatzlieferanten (für Dienstleistungen auf Waffenplätzen)

— Weisungen für die Ausbildung und Organisation in Kursen im Truppenverband (WAO, gültig
ab 1. Januar 1960)

—• Weisungen betreffend Reparatur des Militärschuhwerks, gültig ab 1. Januar 1961 (MA 1960,

Nr. 6)

— Weisungen betreffend die Meldekarte und die Bescheinigung der Soldtage gemäss Erwerbs-
ersatzordnung, gültig ab 1. Januar 1960

— Verzeichnis der Bank- und Poststellen, bei welchen Vorschussmandate eingelöst werden können

— Weisungen betreffend die Truppenverpflegung vom 15. März 1957

— Weisungen über die Versorgung der Truppe mit Betriebsstoffen vom 31. Januar 1959

— Tankstellenverzeichnis, gültig ab 1. Januar 1961 (wird durch EDMZ in einigen Wochen zuge-
stellt)

Winterübung 1960 61
der Zentraltechnischen Kommission des Schweizerischen Fourierverbandes

—er. In der letzten Nummer unserer Zeitschrift haben wir die Aufgaben zusammen mit dem

Lagebericht, dem Verteidigungsbefehl und den Lageskizzen für die Winterübung 1960 / 61

veröffentlicht. Die Probleme, die sich bei der Verpflegung in der Verteidigungsstellung ergeben

sind mannigfach, aber für jeden Rechnungsführer auf Grund der gegebenen Unterlagen lösbar.
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Bereits in der Fourierschule wird dieses Thema anlässlich einer Felddienstübung eingehend behan-
delt. Die Materie der vorliegenden Übung ist derart interessant, dass sie unbedingt die Beachtung
unserer Leser verdient. Wir empfehlen sämtlichen Verpflegungsfunktionären sich an dieser Übung
zu beteiligen. Bestimmt haben Sie während den nächsten 1 f/2 Monaten an langen Winterabenden
Zeit, sich mit den gestellten Aufgaben zu befassen. Sicher werden Ihnen aber auch die technischen
Organe unserer Sektionen über die schwierigsten Klippen der Aufgaben hinweg helfen. Wir sind
uns anderseits auch darüber im Klaren, dass sich die Zentraltechnische Kommission unseres Ver-
bandes sicher darüber Rechenschaft gibt, dass es keine sogenannte Schullösung geben kann. Wichtig
dürfte vor allem bei der Lösung der Aufgaben sein, dass die gefassten Entschlüsse realisierbar sind,
unter Berücksichtigung der für eine Beurteilung der Lage nötigen Faktoren, wie:

Auftrag (gemäss Verteidigungsbefehl für das Fiis. Bat. 231 und Verpflegung dieser Trp.
in der Verteidigungsstellung);

eigene Mittel (Verpflegungsausrüstung, Kochmittel, Transportmittel usw.);

Gelände (Beurteilung auf Grund der Kartenskizzen);

Wetterlage (Jahreszeit während der Zeit da die Übung spielt);

Feindnac/rric/iten (Lagebericht, Verteidigungsbefehl, Aufgabenstellung);

ZeifDerhälfnisse (Zeit die dem Fourier, dem Ftv., der Trp. usw. für die Erfüllung ihrer Aufgabe,
nämlich Beschaffung, Zubereitung, Verteilung der Verpflegung, inklusive das

Zurückfassen, zur Verfügung steht).

Kameraden, verpassen Sie also bitte den Einsendetermin für Ihre Lösungen nicht: 28. Februar 1961.

Die Lösungen sind an die technischen Leiter der Sektionen zu richten. Wenn sich allenfalls freie
Abonnenten an der Übung beteiligen, so wollen diese Ihre Lösung dem fachtechnischen Redaktor
unseres Fachorgans zustellen, der für die Weiterleitung an die Zentraltechnische Kommission des

SFV besorgt sein wird.

Aus dem Mililäramtsblalft

Im Militäramtsblatt Nr. 4, vom 15. Oktober 1960, das uns Ende Dezember von der EDMZ auf den
Redaktionstisch gelegt wurde, sind für unsere Sektionsvorstände besonders wichtige Weisungen
publiziert:

— Weisungen des Ausbildungschefs vom 1. August 1960 über die Abgabe von
Übungsmaferial an militärische Verbände und Vereine
und

— Weisungen des Ausbildungschefs vom 1. August 1960 über die Abgabe von
Militärmotorfahrzeugen an militärische Verbände und Vereine für die ausser-
dienstliche Tätigkeit.

Beide neuen Weisungen traten am I.August 1960 in Kraft; sämtliche mit ihnen im Widerspruch
stehenden Vorschriften, insbesondere die Weisungen des Ausbildungschefs vom 10. Dezember 1954,
wurden auf diesen Zeitpunkt aufgehoben.

Wir bedauern, unsern Sektionsvorständen erst jetzt von diesen neuen Weisungen Kenntnis geben
zu können.

Wir empfehlen den Sektionen, insbesondere deren technischen Organen, diese Weisungen, oder
das MAB Nr. 4,/ 60 bei der EDMZ in Bern zu beziehen. —er.
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